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STEUERPOLITIK

Der Umsatzsteuerstreit 
zwischen Bund und Ländern
Otto-Erich Geske, Bonn

Der Bund, die Länder und die Gemeinden werden im Jahre 1977 mit drei Problembereichen konfron
tiert: die Umsatzsteuerneuverteilung zwischen Bund und Ländern, die Mehrwertsteuererhöhung und 
die angekündigten Steuersenkungen. Jede einzelne dieser im Jahre 1977 anstehenden Entscheidungen 
beeinflußt wegen ihrer Milliarden-Auswirkungen alle öffentlichen Haushalte in der Bundesrepublik. 
Der erste dieser Problembereiche ist bereits mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zu lösen. Mit dem 
31.12.1976 ist nämlich die gesetzliche Regelung über die Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und
Ländern ausgelaufen. Den Standpunkt des Bundes

Der Bundesfinanzminister hat seine Forderung 
auf Umverteilung der Steuermittel zugunsten 

des Bundes für das Jahr 1977 in Höhe von 
rd. 8 Mrd. DM in der letzten Sitzung des Finanz
planungsrates vom 2. Dezember 1976 präsentiert.

Nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwi
schen Bund und Ländern standen im Jahre 1976 
vom Aufkommen der Umsatzsteuern 69 %  dem 
Bund und 31 %  den Ländern zu. Außerdem ge
währte der Bund nach diesem Gesetz den finanz
schwachen Ländern Ergänzungszuweisungen in 
Höhe von insgesamt 1,5 %  des Umsatzsteuer
aufkommens. Das waren im Jahre 1976 rd. 880 
Mill. DM.

Seit der Finanzreform ist die Umsatzsteuer das 
variable Element in der Steuerverteilung zwischen 
Bund und Ländern. Vor 1970 war die Einkommen
steuer die Gemeinschaftsteuer, über die die 
unterschiedlichen Finanzierungsbedürfnisse von 
Bund und Ländern berücksichtigt wurden. Nach 
dem Inkrafttreten der Finanzreform ist die Steuer
verteilung bereits dreimal (1972, 1974, 1975) ver
ändert worden. Die Regelung des Jahres 1970 sah 
ein Bund/Länder-Anteilsverhältnis von 70:30 vor, 
das durch die beiden folgenden Regelungen zu
gunsten der Länder bis auf 63:37 verändert wurde. 
(Die Festlegungen im Jahre 1975 beruhten auf der 
sogenannten Revisionsklausel, die nur die Aus
wirkungen der Steuerreform in das geltende Be
teiligungsverhältnis einbeziehen sollte.)

Dr. Otto-Erich Geske, 45, D ipl.-Volkswirt und 
Jurist, ist M in isteria ld irektor im Bundesmini
sterium der Finanzen in Bonn. Er is t Leiter 
der Abteilung Finanzbeziehungen zu den 
EG, Ländern und Gemeinden; internationale  
Wirtschaftsbeziehungen.

schildert der folgende Beitrag.

Gegenüber dem Stand der Steuerverteilung von 
1970/71 ergab sich durch diese Umsatzsteuerneu
verteilungen und verstärkten Ergänzungszuwei
sungen folgende Verbesserung der Finanzausstat
tung der Länder:

Tabelle 1

1972 1973 ' 1974 I
I

1975 1976

_ M ill. DM _
Um satzsteuerum verteilung 2349 2474 3582 4326 4726

Ergänzungszuweisungen 550 550 750 802 888

2899 3024 4332 5128 5624

Die jeweilige Neufestsetzung der Anteile von Bund 
und Ländern an der Umsatzsteuer beruht auf den 
verfassungsrechtlichen Vorschriften des Art.106GG:

„(3) Das Aufkommen der Einkommensteuer, der 
Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer steht 
dem Bund und den Ländern gemeinsam zu (Ge
meinschaftsteuern), soweit das Aufkommen der 
Einkommensteuer nicht nach Absatz 5 den Ge
meinden zugewiesen wird. Am Aufkommen der 
Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer sind 
der Bund und die Länder je  zur Hälfte beteiligt. 
Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatz
steuer werden durch Bundesgesetz, das der Zu
stimmung des Bundesrates bedarf, festgesetzt. 
Bei der Festsetzung ist von folgenden Grundsätzen 
auszugehen:

1. Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben 
der Bund und die Länder gleichmäßig An
spruch auf Deckung ihrer notwendigen Ausga
ben *). Dabei ist der Umfang der Ausgaben 
unter Berücksichtigung einer mehrjährigen 
Finanzplanung zu ermitteln.

*) Hervorhebungen vom Verfasser.
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2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes und der 
Länder sind so aufeinander abzustimmen, daß 
ein b illiger Ausgleich erzielt, eine Überbelastung 
der Steuerpflichtigen vermieden und die Ein
heitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundes
gebiet gewahrt wird.

(4) Die Anteile von Bund und Ländern an der Um
satzsteuer sind neu festzusetzen, wenn sich das 
Verhältnis zwischen den Einnahmen und Ausga
ben des Bundes und der Länder wesentlich an
ders entwickelt *).

(9) Als Einnahmen und Ausgaben der Länder im 
Sinne dieses Artikels gelten auch die Einnahmen 
und Ausgaben der Gemeinden (Gemeindever
bände).“

Nach dem für das Ausmaß der Umsatzsteuerver
teilung maßgebenden Grundgedanken des Art. 
106 GG haben Bund und Länder im Rahmen 
der laufenden Einnahmen gleichmäßig Anspruch 
auf Deckung ihrer notwendigen Ausgaben. Die 
Umsatzsteuer ist zwischen Bund und Ländern also 
so aufzuteilen, daß Bund und Länder (einschl. Ge
meinden) ihre Ausgaben in gleichem Verhältnis

* / H ervorhebungen vom Verfasser,

aus laufenden Einnahmen decken können. Das ist 
der Grundsatz gleicher Deckungsquoten 1). Danach 
muß Ziel der jeweiligen Umsatzsteuerverteilung 
sein, daß keine der beiden Ebenen dazu gezwun
gen wird, ihre Ausgaben auf Dauer zu einem we
sentlich höheren Teil mit Krediten zu finanzieren 
als die andere Ebene. Die Regelungen über die 
Anteile an dem Aufkommen aus der Umsatzsteuer 
in den Finanzausgleichsgesetzen wurden jeweils 
in Verhandlungen der Regierungschefs von Bund 
und Ländern festgelegt. Dabei wurden zur Fest
setzung eines neuen Beteiligungsverhältnisses 
Berechnungen vorgenommen, deren Ergebnis den 
Umfang der erforderlichen Umverteilung von 
Steuermitteln zur W iederherstellung ausgewogener 
Finanzausstattungen zwischen den bundesstaat
lichen Ebenen aufzeigt. Diese Berechnungen sind 
bisher jeweils auf der Grundlage der „Deckungs
quoten“ des Bundes und der Länder durchgeführt 
worden.

Auch die Berechnung der rd. 8 Mrd. DM betragen
den Forderung des Bundes erfo lgt aufgrund die
ser sogenannten Deckungsquotenberechnung. 
Gegenübergestellt werden die Ausgaben- und

t) Deckungsquote =  Anteil der laufenden Einnahm en (G esam t
e innahm en ohne Kred ite innahm en) an den gesam ten A usgaben.

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG

N E U E R S C H E I N U N G

Helmut Tesch

ÖFFENTLICHE FINANZWIRTSCHAFT IN BALLUNGSRÄUMEN
— dargestellt am Ballungsraum Hamburg

Angesichts der angespannten Finanzlage ist die öffentliche Finanzwirt
schaft verstärkt in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses gerückt. 
Die vorliegende Untersuchung gibt eine umfassende Darstellung und 
Beurteilung der regionalen Aspekte des Finanzgebarens der öffent
lichen Hand. Am Beispiel des Ballungsraumes Hamburg werden die 
entsprechenden Einnahmen- und Ausgabenströme von Bund, Ländern 
und Gemeinden in der Untersuchungsperiode 1961—1970 erfaßt. Wegen 
der oftmals in der erforderlichen regionalen Gliederung fehlenden empi
rischen Daten wurde die angestrebte regionale Bilanz der Staatstätigkeit 
mit Hilfe von Schätzungen komplettiert.

Großoktav, 268 Seiten, 1976, Preis brosch. DM 42,— ISBN 3-87895-146-9

V E R L A G  W E L T A R C H I V  G M B H  - H A M B U R G

34 WIRTSCHAFTSDIENST 1977/1



STEUERPOLITIK

Einnahmenentwicklung sowie die Kreditaufnahme 
der Gebietskörperschaften, wie sie sich seit der 
letzten Absprache der Regierungschefs über die 
Aufteilung .des Umsatzsteueraufkommens ent
wickelt haben, sowie die meist auf den Finanz
plänen der Gebietskörperschaften beruhende und 
zum Teil geschätzte weitere Entwicklung.

Die Finanzentwicklung des Bundes und der Länder 
einschl. der Gemeinden seit der letzten Vereinba
rung entsprechend Art. 106 Abs. 4 GG für die Jahre 
1974,1975 und 1976 ist in Tabelle 2 wiedergegeben.

Tabelle 2
Finanzentwicklung des Bundes und der Länder 

einschl. Gemeinden ’)
(in M rd. DM)

1974 1975 1976

G esam tausgaben
Bund 133,3 158,2 165,0
Länder einschl. 
G em einden 202,5 219,1 230,5

Gesam teinnahm en
Bund 123,0 123,2 135,0
Länder einschl. 
G em einden 184,3 188,3 207,5

F inanzierungssaldo
Bund -  10,1 - 3 5 , 0 -  30,9
Länder einschl. 
G em einden -  18,2 -  30,8 -  23,0

Deckungsquote
Bund 92,2

(in °/o) 
77,8 81,0

Länder einschl. 
G em einden 91,0 85,9 90,0

') Einschl. K onjunkturprogram m e.

Seit der Neufestsetzung der Umsatzsteueranteile 
von Bund und Ländern für den Zeitraum 1974 bis 
1976 hat sich das Verhältnis zwischen den laufen
den Einnahmen und den gesamten Ausgaben des 
Bundes wesentlich anders entwickelt im Vergleich 
zu den Ländern einschließlich der Gemeinden. 
Während Bund und Länder einschließlich Gemein
den 1974 noch eine im wesentlichen gleichmäßige 
und zugleich relativ hohe Deckung ihrer Ausgaben 
durch laufende Einnahmen, d. h. eine hohe 
Deckungsquote erreichen konnten, haben sich in 
den nachfolgenden Jahren 1975 und 1976 die 
Deckungsquoten beider Ebenen verschlechtert; 
hierbei hat jedoch der Bund eine wesentlich stär
kere Verschlechterung seiner Finanzkraft hinneh
men müssen.

Während die Ausgaben der Länder von 1970 bis 
1974 mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate 
von 14,1 %  stiegen, wuchsen die Bundesausgaben 
in diesem Zeitraum nur mit einer Zuwachsrate von 
11,0 % . Von 1974 bis 1976 stiegen dagegen die 
Bundesausgaben doppelt so stark wie die Aus
gaben der Länder und Gemeinden.

Die Steuereinnahmen der Länder haben sich da
gegen seit Mitte der 60er Jahre soviel besser ent

w ickelt als die Steuereinnahmen des Bundes, daß 
der Bundesanteil am Gesamtsteueraufkommen2) 
um 7 Prozentpunkte von rd. 54 %  in 1970/71 auf 
47 %  in 1976 zurückging. Der Anteil der Länder 
und der Gemeinden ist dagegen um 5 Prozent
punkte gestiegen, der der europäischen Gemein
schaften um 3 % . Die Einnahmeseite von Bund, 
Ländern und Gemeinden würde sich (Status quo, 
ohne Umverteilung) In gleicher Tendenz weiter
entwickeln. Nach der neuesten m ittelfristigen 
Steuerschätzung werden die Einnahmen des Bun
des von 1976 bis 1980 jährlich um knapp 8 % , die 
der Länder um knapp 10%  und die der Gemein
den um 9 %  zunehmen.

Der Anstieg der Ausgaben des Bundes seit 1974 
zeigt eine ausgeprägte Dynamik, zu der einige 
Aufgabenbereiche besonders beigetragen haben. 
Hier ist die als Folge der Steuerreform notwendige 
Übernahme des Kinderlastenausgleichs auf den 
Bundeshaushalt zu nennen und die finanzwirt
schaftlichen Rezessionsfolgen sowie Mehrausga
ben für die soziale Sicherung. Außerdem entstand 
ein starker Ausgabendruck durch die Belastungen 
aus dem EG- und dem internationalen Bereich3). 
Dies sind Ausgabenblöcke in Milliardenhöhe, die 
bisher mit Steigerungsraten von durchschnittlich 
jährlich 20—30 %  gewachsen sind und von denen 
nicht abzusehen ist, daß sich die Dynamik in der 
Zukunft erheblich bremsen läßt.

Durch die Verfassungsvorschrift des Art. 106 Abs. 
3 GG, die bei der Steuerverteilung von einem ein
heitlichen Wirtschaftsgebiet bei Haushaltsautono
mie der Gebietskörperschaften (Art. 109 Abs.1 GG) 
ausgeht, werden m ittelbar auch die Gebietskörper
schaften an der Finanzierung besonders stark 
wachsender Aufgaben beteiligt, für die sie nicht 
unmittelbar nach der Verfassung zuständig sind. 
Der Bund hat durch die Übertragung von Umsatz
steueranteilen an die Länder zu seinen Lasten in 
den vergangenen Jahren m ittelbar auch erheblich 
zur Finanzierung von Länderaufgaben beigetra
gen. Die Entwicklung seit 1974 hat gezeigt, daß 
die dynamisch wachsenden Ausgaben des Bundes 
seine Flnanzkraft übersteigen. Deshalb gebietet 
die Verfassungsvorschrift des Art. 106 GG, daß die 
anderen M itglieder der föderativen Gemeinschaft 
bei der W iederherstellung einer gleichgewichtigen 
Finanzausstattung des Bundes mitwirken und sich 
bereitfinden, das varriable Element der Steuer
ausstattung von Bund und Ländern, nämlich die 
Umsatzsteueraufteilung, zugunsten des Bundes 
erheblich zu verändern.

2) H ierbei ist d ie  Ä nderung d er Um satzsteuerverteilung für 1975 
und 1976 aufgrund d er Revis ionsklausel, d ie  ledig lich dem  Aus
gleich der unterschiedlichen Belastungen von Bund und Ländern  
durch d ie  S teuer- und K indergeldreform  d iente, unberücksichtigt 
geb lieben .

3) B M F-Finanznachrichten Nr. 64/76 v. 15 .12 . 76.
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